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Abschnitt 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemisches und Firmenbezeichnung 

1.1 Produktidentifikator 

 

Handelsname       Fahrzeug-Glanzreiniger 

 

UFI-Code:       0A20-U0EF-X00T-PEJU 

 

 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 

 

Relevante identifizierte Verwendung    Reiniger 

 

 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

 

KemMix    Telefon: +49 (0) 151 24209393 

Lindenstr. 12 

72178 Waldachtal   E-Mail: info@kemmix.de 

Deutschland    Website: www.kemmix.de 

 

 

1.4 Notrufnummer 

 

Giftnotzentrale 

Land Name Telefon 

Deutschland Universitätsklinikum Freiburg 

Vergiftungs-Informations-Zentrale 

79110 Freiburg 

Breisacher-Str. 86b 

+49 (0) 761 19240 
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Abschnitt 2: Mögliche Gefahren 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

 

Einstufung gemäss Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) 

Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung 

 

Zusätzliche Angaben: 

Die Einstufung des Gemisches beruht auf dem in der CLP-Verordnung festgelegten Additivitätsprinzip der zu 
berücksichtigenden Inhaltsstoffe unter Beachtung festgelegter stoffspezifischer Konzentrationsgrenzwerte (falls 
vorhanden). 

 

 

2.2 Kennzeichnungselemente 

 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) 

Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet. 

 

Signalwort  Achtung 

Piktogramme    

GHS07 

 

 

 

H319   Verursacht schwere Augenreizung.  

 

Sicherheitshinweise 

P264   Nach Gebrauch gründlich waschen. 

P280   Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.  

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.  

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.  

P337+P313  Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

 

 

2.3 Sonstige Gefahren 

 

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Nicht anwendbar. 

 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile in Mengen von 0,1 % oder mehr, die gemäß REACH Artikel 57(f) 
oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 
der Kommission endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen. 

  



3 / 23 

Sicherheitsdatenblatt 

Deutschland: de                  Fahrzeug-Glanzreiniger 
 

3  

Abschnitt 3: Zusammensetzung und Angaben zu den Bestandteilen 

3.1 Stoffe 

 

Nicht relevant (Gemisch) 

 

 

3.2 Gemische 

 

Beschreibung des Gemischs 

Gefährliche Bestandteile 

Stoffname Identifikator Gew.-% 
Einstufung gem. 

GHS 
Anm. 

1-Propanaminium, 3-
Amino-N-(carboxymethyl)-

N,NDimethyl-, 
N-(C8-18 (geradzahlig) 
und C18 unges.)-Acyl- 

Derivate, Hydroxide, innere 
Salze 

EG-Nummer: 931-333-8 

 
Reg.nr.: 01-2119489410-

39 
 

Alternative CAS-
Nummern: 147170-44-3, 

61789-40-0 

≥ 2,5- < 5 Eye Dam. 1, H318;  
 

Aquatic Chronic 3, 
H412 

Eye Dam. 1; H318: C≥ 10 
% 
 

Eye Irrit. 2; H319: 4 % ≤ C 
< 10 % 

Isotridecanol, ethoxyliert 
(7-14 EO) 

CAS: 9043-30-5 
Polymer 

 
Alternative CAS-

Nummer: 69011-36-5 

< 3 Eye Dam. 1, H318;  
 

Acute Tox. 4, H302;  

- 

(2 -Hydroxyethyl)methyl 
bis [2-(oleoyloxy)ethyl] 
ammoniummethylsulfat 

EG-Nummer: 931-216-1 

 
Reg.nr.: 01-

2119472309-33 

≥ 1 - < 
2,5% 

Skin Irrit. 2, H315;  
 

Eye Irrit. 2, H319 

Skin Irrit. 2; H315: C ≥28 % 
 

Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 28 
% 

1-Butoxy-2-propanol CAS: 5131-66-8 
 

EINECS: 225-878-4 
 

Reg.nr.: 01-2119475527-
28 

≥ 1 - < 
2,5% 

Skin Irrit. 2, H315;  
 

Eye Irrit. 2, H319 

Skin Irrit. 2; H315: C ≥20 % 
 

Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 20 % 

2-Butoxyethanol CAS: 111-76-2 
 

EINECS: 203-905-0 
 

Reg.nr.: 01-2119475108-
36 

> 1 Acute Tox. 3, H331;  
 

Acute Tox. 4, H302;  
 

Skin Irrit. 2, H315;  
 

Eye Irrit. 2, H319 

ATE: LD50 oral: 1.200 
mg/kg 

LC 50 / 4 h inhalativ: 3 mg/l 

 

SVHC: Dieses Produkt enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe (REACH-Verordnung (EG) Nr. 

1907/2006, Artikel 57). 

 

Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien / Kennzeichnung der Inhaltsstoffe 

amphotere Tenside, nichtionische Tenside, kationische Tenside   <5% 

 

zusätzliche Hinweise: 

Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen. 
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Abschnitt 4: Erste-Hilfe-Massnahmen 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Massnahmen 

 

Allgemeine Hinweise:  

Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen. 

 

nach Einatmen:  

Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen. 

 

nach Hautkontakt: 

Haut mit Wasser und Seife abwaschen. Bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen. 

 

nach Augenkontakt: 

Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen. Arzt konsultieren. 

 

nach Verschlucken: 

Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzthilfe zuziehen. 

 

 

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

 

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

 

 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

 

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
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Abschnitt 5: Massnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1 Löschmittel 

 

Geeignete Löschmittel 

CO2, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem Schaum 
bekämpfen. 

 

Ungeeignete Löschmittel 

Wasser im Vollstrahl 

 

 

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

 

Thermische Zersetzung kann reizende Gase und Dämpfe freisetzen 

 

 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 

 

Besondere Schutzausrüstung: 

Siehe unter Punkt 8. Vollschutzanzug mit umgebungsluftunabhängigem Atemschutzgerät tragen. 

 

Weitere Angaben: 

Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den behördlichen Vorschriften entsorgt 
werden. Gefährdete Behälter in der Umgebung mit Wassersprühstrahl kühlen. 
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Abschnitt 6: Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 

 

Schutzausrüstung anlegen und ungeschützte Personen fernhalten. 

 

 

6.2 Umweltschutzmassnahmen 

 

Mit viel Wasser verdünnen. Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. 

Bei Freisetzung größerer Mengen zuständige Behörden informieren. 

 

 

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

 

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen. 

Für ausreichende Lüftung sorgen. Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13 entsorgen. 

 

 

6.4 Verweis auf andere Abschnitte 

 

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 

Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 

Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 
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Abschnitt 7: Handhabung und Lagerung 

7.1 Schutzmassnahmen zur sicheren Handhabung 

 

Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. 

Aerosolbildung vermeiden.  

 

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: 

Beachtung der allgemeinen Regeln des vorbeugenden betrieblichen Brandschutzes. 

 

 

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

 

Lagerung:  

In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern. 

 

Anforderung an Lagerraume und Behälter: 

Gesetze und Vorschriften zur Lagerung und Verwendung wassergefährdender Stoffe beachten. 

 

Zusammenlagerungshinweise:  

nicht erforderlich 

 

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: 

keine 

Lagerklasse: 12 nicht brennbare Flüssigkeiten (TRGS 510, Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern) 

 

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV):  

- 

 

 

7.3 Spezifische Endanwendungen 

 

Keine Informationen verfügbar. 
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Abschnitt 8: Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung 

8.1 Zu überwachende Parameter 

 

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten: 

CAS: 111-76-2   2-Butoxyethanol (<1%) 

AGW (Deutschland):  Langzeitwert: 49 mg/m³, 10 ml/m³ // 2(I);EU, DFG; H, Y 

IOELV (EU GHS): K urzzeitwert: 246 mg/m³, 50 ml/m³ // Langzeitwert: 98 mg/m³, 20 ml/m³ // Haut 

 

DNEL-Werte 

1-Propanaminium, 3-Amino-N-(carboxymethyl)-N,N-Dimethyl-, N-(C8-18 (geradzahlig) und C18 unges.)-Acyl-
Derivate, Hydroxide, innere Salze 

Oral   DNEL (population)  7,5 mg/kg bw/day (chronisch - systemische Wirkungen) 
 

Dermal   DNEL (worker)   12,5 mg/kg bw/day (chronisch - systemische Wirkungen) 

DNEL (population)  7,5 mg/kg bw/day (chronisch - systemische Wirkungen) 
 

Inhalativ  DNEL (worker)   44 mg/m³ (chronisch - systemische Wirkungen) 

DNEL (population)  13,04 mg/m³ (chronisch - systemische Wirkungen) 

 

PNEC-Werte 

1-Propanaminium, 3-Amino-N-(carboxymethyl)-N,N-Dimethyl-, N-(C8-18 (geradzahlig) und C18 unges.)-Acyl-
Derivate, Hydroxide, innere Salze 

PNEC aqua   0,013 mg/l (Süßwasser) 

0,001 mg/l (Meerwasser) 
 

PNEC    3.000 mg/l (Abwasserbehandlungsanlage) 
 

PNEC    0,8 mg/kg dw (Boden) 
 

PNEC sediment  14,8 mg/kg dw (Süßwasser) 

1,48 mg/kg dw (Meerwasser) 

 

Bestandteile mit biologischen Grenzwerten: 

CAS: 111-76-2   2-Butoxyethanol (<1%) 

BGW (Deutschland)  150 mg/g Kreatinin 

Untersuchungsmaterial: Urin 

Probennahme Zeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende, bei Langzeitexposition: am  

Schichtende nach mehreren vorangegangenen Schichten 

Parameter: Butoxyessigsäure (nach Hydrolyse) 

 

Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen. 
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8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 

 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen: 

Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7. 

 

Individuelle Schutzmassnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung: 

Allgemeine Schutz- und Hygienemassnahmen: 

Von Getränken, Nahrungs- und Futtermitteln fernhalten. 

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. 

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. 

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 

Dampfe und Sprühnebel nicht einatmen. 

 

Atemschutz 

Bei guter Raumbelüftung nicht erforderlich. 

 

Handschutz 

Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe (EN 374). Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig 
gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein. Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der 
Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation. 

 

Handschuhmaterial 

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren 
Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus 
mehreren Stoffen darstellt, ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialen nicht vorausberechenbar und muß deshalb 
vor dem Einsatz überprüft werden. 

Durchdringungszeit des Handschuhmaterials 

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten. 

 

Augen-/Gesichtsschutz: 

Schutzbrille 

 

Körperschutz: 

Arbeitsschutzkleidung 
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Abschnitt 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

 

Aggregatzustand       flüssig 

Farbe         gelb 

Geruch        charakteristisch 

 

Geruchsschwelle:       Nicht bestimmt. 

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:      Nicht bestimmt 

Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich   100 °C 

Entzündbarkeit       Nicht anwendbar. 

Untere und obere Explosionsgrenze 

untere:       Nicht bestimmt. 

obere:        Nicht bestimmt. 

 

Flammpunkt:    Nicht anwendbar; Produkt ist nicht brennbar oder explosionsgefährlich. 

Zersetzungstemperatur:  Nicht bestimmt. 

pH-Wert bei 20 °C:   ca. 6 

Viskositat: 

kinematisch:    Nicht bestimmt. 

dynamisch:    Nicht bestimmt. 

 

Löslichkeit 

Wasser:       vollständig mischbar 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)  Nicht bestimmt. 

Dampfdruck bei 20 °C:     23 hPa 

 

Dichte und/oder relative Dichte 

Dichte bei 20 °C:      ca. 1,01 g/cm3 

Relative Dichte      Nicht bestimmt. 

Dampfdichte       Nicht bestimmt. 

 

 

9.2 Sonstige Angaben 

 

Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit 

Zündtemperatur:   Das Produkt ist nicht selbstentzündlich. 

Explosive Eigenschaften:  Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich. 

 

Zustandsänderung 

Verdampfungsgeschwindigkeit:  Nicht bestimmt. 
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Angaben über physikalische Gefahrenklassen: 

Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff  entfällt 

Entzündbare Gase        entfällt 

Aerosole         entfällt 

Oxidierende Gase        entfällt 

Gase unter Druck        entfällt 

Entzündbare Flüssigkeiten       entfällt 

Entzündbare Feststoffe       entfällt 

Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische     entfällt 

Pyrophore Flüssigkeiten       entfällt 

Pyrophore Feststoffe        entfällt 

Selbsterhitzungsfähige Stoffe und Gemische    entfällt 

 

Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit Wasser entzündbare Gase entwickeln  entfällt 

Oxidierende Flüssigkeiten         entfällt 

Oxidierende Feststoffe         entfällt 

Organische Peroxide          entfällt 

Gegenuber Metallen korrosiv wirkende Stoffe und Gemische    entfällt 

Desensibilisierte Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff   entfällt 
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Abschnitt 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1 Reaktivität 

 

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

 

 

10.2 Chemische Stabilität 

 

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen: 

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung. 

 

 

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

 

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt. 

 

 

10.4 Zu vermeidende Bedingungen 

 

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

 

 

10.5 Unverträgliche Materialien 

 

starke Oxidationsmittel 

 

 

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte 

 

Bei thermischer Zersetzung können verschiedene Substanzen entstehen, deren genaue Zusammensetzung von den 
Zersetzungsbedingungen abhängt. 
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Abschnitt 11: Angaben zur Toxikologie 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

 

Akute Toxizität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

 

Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte: 

ATE (Schätzwert Akuter Toxizität):  

Oral   LD50   18.519 mg/kg (Ratte) 

Inhalativ  LC 50 / 4 h  500 mg/l 

 

CAS: 9043-30-5 Isotridecanol, ethoxyliert (7-14 EO) 

Oral   LD50   500 mg/kg (Ratte) (CESIO-Empfehlung, Literaturwerte (300-2000 mg/kg)) 

Dermal   LD50   >2.000 mg/kg (Kaninchen) 

 

CAS: 111-76-2 2-Butoxyethanol 

Oral   LD50   1.200 mg/kg (ATE) 

Dermal   LD50   >2.000 mg/kg (Meerschweinchen) 

Inhalativ  LC 50 / 4 h  3 mg/l (ATE) 

 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:  

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

 

Schwere Augenschädigung/-reizung:  

Verursacht schwere Augenreizung. 

 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut:  

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

 

Keimzellmutagenität:  

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

 

Karzinogenität:  

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

 

Reproduktionstoxizität:  

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition:  

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition:  

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

 

Aspirationsgefahr:  

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

 

 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 

 

Endokrinschädliche Eigenschaften: Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten. 

  



14 / 23 

Sicherheitsdatenblatt 

Deutschland: de                  Fahrzeug-Glanzreiniger 
 

12  

Abschnitt 12: Angaben zur Ökologie 

12.1 Toxizität 

 

Aquatische Toxizität 

Die Einstufung des Gemischs wurde gemäß Artikel 4.1.3.5 der CLP-Verordnung anhand der vorliegenden Daten der 
Komponenten vorgenommen (Summierungsmethode): Das Gemisch weist keine aquatische Toxizität auf. 

 

Stoffname CAS-Nr. 
End-
punkt 

Expo-
sitions-
dauer 

Wert Spezies 

Isotridecanol, ethoxyliert (7-
14 EO) 

9043-30-5 

LC 50 
 

EC 50 
 

EC 50 
 
 

NOEC 

96 h 
 

48 h 
 

72 h 
 
 

21d 

1-10 mg/l 
 

1-10 mg/l 
 

1-10 mg/l 
 
 

2,48-3,76 mg/l 

Cyprinus carpio (OECD 203) 
 

Daphnia magna (OECD 202) 
 

Desmodesmus subspicatus 
(OECD 201) 

 
Daphnia magna (21 d (CESIO)) 

1-Propanaminium, 3-
Amino-N-(carboxymethyl)-
N,N-Dimethyl-, N-(C8-18 

(geradzahlig) und 
C18 unges.)-Acyl-Derivate, 

Hydroxide, innere Salze 

- 

LC 50 
 

EC 50 
 

EC 50 
 

NOEC 
 

96 h 
 

48 h 
 

72 h 
 

21d 
 

>1-10 mg/l 
 

1,9 mg/l 
 

>1-10 mg/l 
 

0,1-1 mg/l 
0,3 mg/l 

Fische 
 

Daphnien 
 

Desmodesmus subspicatus 
 

Oncorhynchus mykiss 
Daphnia magna (21 d) 

 

 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 

 

Biologische Abbaubarkeit 

Stoffname CAS-Nr. Abbaurate Zeit Methode 

Isotridecanol, ethoxyliert (7-14 EO) 9043-30-5 >60 % - OECD 301 B 
(Literaturwerte) 

1-Propanaminium, 3-Amino-N-(carboxymethyl)-
N,N-Dimethyl-, N-(C8-18 (geradzahlig) und 

C18 unges.)-Acyl-Derivate, Hydroxide, innere 
Salze 

- >80 % - OECD 301 B 

(2-Hydroxyethyl)methylbis[2-
(oleoyloxy)ethyl]ammoniummethylsulfat 

- 98,9 % - OECD 301 B 

 

 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 

 

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

 

 

12.4 Mobilität im Boden 

 

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
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12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

 

PBT: Nicht anwendbar.  

vPvB: Nicht anwendbar. 

 

 

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 

 

Das Produkt enthält keine Stoffe mit endokrinschädlichen Eigenschaften. 

 

 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 

 

Weitere ökologische Hinweise: 

Allgemeine Hinweise: 

Das in dieser Zubereitung enthaltene Tensid erfüllt (Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen) die 

Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien 

festgelegt sind. Unterlagen, die dies bestätigen, werden für die zuständigen Behörden der Mitgliedsstaaten bereit 

gehalten und nur diesen entweder auf ihre direkte oder auf Bitte eines Detergentienherstellers hin zur Verfügung 

gestellt.  

Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend gemäß AwSV.  
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Abschnitt 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 

 

Der nachstehende Hinweis bezieht sich auf das Produkt, das so belassen wurde und nicht auf weiterverarbeitete 
Produkte. Bei der Mischung mit anderen Produkten können andere Entsorgungswege erforderlich sein; im Zweifelsfall 
den Lieferanten des Produktes oder die lokale Behörde zu Rate ziehen. 

 

Empfehlung: 

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. 

 

Abfallschlüsselnummer: 

Die Abfallschlüsselnummern sind seit dem 1.1.1999 nicht nur Produkt- sondern im wesentlichen 
anwendungsbezogen. Die für die Anwendung gültige Abfallschlüsselnummer kann dem Europäischen Abfallkatalog 
entnommen werden. 

 

Ungereinigte Verpackungen:  

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. 

 

Empfehlung: 

Behälter vollständig entleeren und gereinigt einer Rekonditionierung oder Wiederaufbereitung zuführen. Entsorgung 
der Behälter nur unter Absprache mit den örtlichen Behörden. 

 

Leihverpackung:  

Nach optimaler Entleerung sofort dicht verschlossen und ohne Reinigung dem Lieferanten zurückgeben. Es ist Sorge 
zu tragen, dass keine Fremdstoffe in die Verpackung gelangen! 

 

Sonstige Behälter: 

vollständig entleeren und gereinigt einer Rekonditionierung oder Wiederaufbereitung zuführen. 

 

Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln. 
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Abschnitt 14: Angaben zum Transport 

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer 

 

entfällt 

 

 

14.2 Ordnungsgemässe UN-Versandbezeichnung 

 

entfällt 

 

 

14.3 Transportgefahrenklassen 

 

entfällt 

 

 

14.4 Verpackungsgruppe 

 

entfällt 

 

 

14.5 Umweltgefahren 

 

Nicht anwendbar. 

Marine pollutant: Nein 

 

 

14.6 Besondere Vorsichtsmassnahmen für den Verwender  

 

Nicht anwendbar. 

 

 

14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäss IMO-Instrumenten 

 

Nicht anwendbar. 

 

Transport/weitere Angaben: 

Kein Gefahrgut nach obigen Verordnungen 

 

UN "Model Regulation":  

entfällt 

 

 

14.8 Angaben nach den einzelnen UN-Modellvorschriften 

 

Nicht anwendbar.  
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Abschnitt 15: Vorschriften 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften 
für den Stoff oder das Gemisch 

 

TSCA (Toxic Substances Control Act) 

Nicht alle Inhaltsstoffe sind enthalten. 

 

Canadian Domestic Substances List (DSL) 

Alle Inhaltsstoffe sind enthalten 

 

Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS) 

Nicht alle Inhaltsstoffe sind enthalten 

 

Chinese Chemical Inventory of Existing Chemical Substances (IECSC) 

Alle Inhaltsstoffe sind enthalten 

 

Australian Inventory of Industrial Chemicals (AIIC) 

Nicht alle Inhaltsstoffe sind enthalten 

 

Korean Existing Chemical Inventory (KECI) 

Nicht alle Inhaltsstoffe sind enthalten 

 

New Zealand Inventory of Chemicals (NZIoC) 

Nicht alle Inhaltsstoffe sind enthalten. 

 

Taiwan Chemical Substance Inventory (TCSI) 

Alle Inhaltsstoffe sind enthalten 

 

Japan - Existing Chemical Substances (ENCS) 

Nicht alle Inhaltsstoffe sind enthalten 

 

Richtlinie 2012/18/EU 

Namentlich aufgeführte gefährliche Stoffe - ANHANG I (12. BImSchV) 

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten. 

 

VERORDNUNG (EU) 2019/1021 über persistente organische Schadstoffe (POP) 

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten. 

 

VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII 

Beschränkungsbedingungen: 3 

 

Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und 

Elektronikgeräten – Anhang II 

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.  

 

VERORDNUNG (EU) 2019/1148 

Anhang I - BESCHRÄNKTE AUSGANGSSTOFFE FÜR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer Konzentrationsgrenzwert für 

eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3) 

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten. 
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Anhang II - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FÜR EXPLOSIVSTOFFE 

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten. 

 

Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe 

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten. 

 

Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorschriften für die Überwachung des Handels mit 

Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittländern 

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten. 

 

Nationale Vorschriften: 

Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung: 

Beschäftigungsbeschränkungen für Kinder und Jugendliche nach Richtlinie 94/33/EG und den entsprechenden 

nationalen Vorschriften beachten. 

 

Technische Anleitung Luft: 

Klasse   Anteil in % 

NK   < 2,5 

 

Wassergefährdungsklasse: 

WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend gemäß AwsV. 

 

 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 

 

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.  
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Abschnitt 16: Sonstige Angaben im Sicherheitsdatenblatt 

 

Vorgenommene Änderungen (überarbeitetes Sicherheitsdatenblatt) 

Abschnitt Ehemaliger Eintrag (Text/Wert) Aktueller Eintrag (Text/Wert) 

  
 

   

  
 

   

 

Abkürzungen und Akronyme 

Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkürzungen 

2000/39/EG Richtlinie der Kommission zur Festlegung einer ersten Liste von Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten in  

Durchführung der Richtlinie 98/24/EG des Rates 

Acute Tox. Akute Toxizität 

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation 
intérieures (Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf 
Binnenwasserstraßen) 

ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Übereinkommen über 
die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße) 

ADR/RID/ADN Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße/Schiene/Binnenwasserstraße (ADR/RID/ADN) 

AGW Arbeitsplatzgrenzwert 

Aquatic Acute Gewässergefährdend (akute aquatische Toxizität) 

Aquatic Chronic Gewässergefährdend (chronische aquatische Toxizität) 

Asp. Tox. Aspirationsgefahr 

ATE Acute Toxicity Estimate (Schätzwert akuter Toxizität) 

BCF Bioconcentration factor (Biokonzentrationsfaktor) 

CAS Chemical Abstracts Service (Datenbank von chemischen Verbindungen und deren eindeutigem  

Schlüssel, der CAS Registry Number) 

CLP Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification,  

Labelling and Packaging) von Stoffen und Gemischen 

CMR Carcinogenic, Mutagenic or toxicic for Reproduction (krebserzeugend, erbgutverändernd oder 
fortpflanzungsgefährdend) 
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Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkürzungen 

DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft MAK-und BAT-Werte-Liste, Senatskommission zur Prüfung 
gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe, Wiley-VCH, Weinheim 

DGR Dangerous Goods Regulations (Gefahrgutvorschriften) Regelwerk für den Transport gefährlicher Güter, 
siehe IATA/DGR 

DNEL Derived No-Effect Level (abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung) 

EbC50 ≡ EC50: bei diesem Verfahren diejenige Konzentration der Prüfsubstanz, die im Vergleich zur Kontrolle zu 
einer 50 %igen Abnahme entweder des Wachstums (EbC50) oder der Wachstumsrate (ErC50) führt 

EC50 Effective Concentration 50 % (Wirksame Konzentration 50 %). Die EC50 entspricht der Konzentration 
eines geprüften Stoffes, die eine Wirkung (z.B. auf das Wachstum) in einem gegebenen Zeitraum um 50 
% ändert 

ED Endokriner Disruptor 

EG-Nr. Das EG-Verzeichnis (EINECS, ELINCS und das NLP-Verzeichnis) ist die Quelle für die siebenstellige EC- 

Nummer als Kennzahl für Stoffe in der EU (Europäische Union) 

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europäisches Verzeichnis der auf dem 
Markt vorhandenen chemischen Stoffe) 

EL50 Effective Loading 50 %: EL50 ist die Beladungsrate, die benötigt wird, um in 50% der Testorganismen 
einen Effekt hervorzurufen 

ELINCS European List of Notified Chemical Substances (europäische Liste der angemeldeten chemischen Stoffe) 

EmS Emergency Schedule (Notfall Zeitplan) 

ErC50 ≡ EC50: bei diesem Verfahren diejenige Konzentration der Prüfsubstanz, die im Vergleich zur Kontrolle zu 
einer 50 %igen Abnahme entweder des Wachstums (EbC50) oder der Wachstumsrate (ErC50) führt 

Eye Dam. Schwer augenschädigend 

Eye Irrit. Augenreizend 

Flam. Liq. Entzündbare Flüssigkeit 

GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Global harmonisiertes  

System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien", das die Vereinten Nationen entwickelt 
haben 

IATA International Air Transport Association (Internationale Flug-Transport-Vereinigung) 

IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk für den Transport 
gefährlicher Güter im Luftverkehr) 

ICAO International Civil Aviation Organization (internationale Zivilluftfahrt-Organisation) 

ICAO-TI Technical instructions for the safe transport of dangerous goods by air (Technische Anweisungen für die 
sichere Beförderung gefährlicher Güter im Luftverkehr) 

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (internationaler Code für die Beförderung gefährlicher 
Güter mit Seeschiffen) 

IMDG-Code International Maritime Dangerous Goods Code 

Index-Nr. Die Indexnummer ist der in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 angegebene 
Identifizierungs-Code 

  



22 / 23 

Sicherheitsdatenblatt 

Deutschland: de                  Fahrzeug-Glanzreiniger 
 

 

Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkürzungen 

IOELV Arbeitsplatz-Richtgrenzwert 

KZW Kurzzeitwert 

LC50 Lethal Concentration 50 % (Letale Konzentration 50 %): LC50 ist die Konzentration eines geprüften  

Stoffes, die in einem vorgegebenen Zeitraum zu einer Letalität von 50 % führt 

LD50 Lethal Dose 50 % (Letale Dosis 50 %): LD50 ist die Dosis eines geprüften Stoffes, die in einem 
vorgegebenen Zeitraum zu einer Letalität von 50 % führt 

LGK Lagerklasse gemäß TRGS 510, Deutschland 

LL50 Lethal Loading 50 %: LL50 ist die Beladungsrate, die zu einer Lethalität von 50 % führt 

LOEC Lowest Observed Effect Concentration (niedrigste Konzentration mit beobachtbarer Wirkung) 

log KOW n-Octanol/Wasser 

Met. Corr. Auf Metalle korrosiv wirkende Stoffe oder Gemische 

M-Faktor Ein Multiplikationsfaktor. Er wird auf die Konzentration eines als akut gewässergefährdend, Kategorie 1, 

oder als chronisch gewässergefährdend, Kategorie 1, eingestuften Stoffes angewandt und wird  

verwendet, damit anhand der Summierungsmethode die Einstufung eines Gemisches, in dem der Stoff 
vorhanden ist, vorgenommen werden kann 

NLP No-Longer Polymer (nicht-länger-Polymer) 

NOEC No Observed Effect Concentration (höchste geprüfte Konzentration ohne beobachtete schädliche  

Wirkung) 

PBT Persistent, Bioakkumulierbar und Toxisch 

PNEC Predicted No-Effect Concentration (abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration) 

ppm Parts per million (Teile pro Million) 

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrierung, Bewertung, Zulassung 
und Beschränkung chemischer Stoffe) 

RID Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Ordnung für 
die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter) 

Skin Corr. Hautätzend 

Skin Irrit. Hautreizend 

Skin Sens. Sensibilisierung der Haut 

SMW Schichtmittelwert 

STOT SE Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition) 

SVHC Substance of Very High Concern (besonders besorgniserregender Stoff) 

TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe (Deutschland) 

TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900) 

vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (sehr persistent und sehr bioakkumulierbar) 
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Liste der einschlägigen Sätze (Code und Wortlaut wie in Abschnitt 2 und 3 angegeben) 

Code Text 

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.  

H315 Verursacht Hautreizungen.  

H318 Verursacht schwere Augenschäden.  

H319 Verursacht schwere Augenreizung. 

H331 Giftig bei Einatmen.  

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

 

 

 

Zuständig für das Sicherheitsdatenblatt 

KemMix    Telefon: +49 (0) 151 24209393 

Lindenstr. 12 

72178 Waldachtal   E-Mail: info@kemmix.de 

Deutschland    Website: www.kemmix.de 

 

Haftungsausschluss 

Die vorliegenden Informationen beruhen auf unserem gegenwärtigen Kenntnisstand. 

Dieses SDB wurde ausschließlich für dieses Produkt zusammengestellt und ist ausschließlich für dieses vorgesehen. 

 


